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SCHREIBEN VON STADTSCHREIBER[ LUDWIG] HARTMANN AN ALT AMMANN
[UND DERZEITIGEN STADT- UND AMTSRAT] , HPTM. BEAT II.
ZURLAUBEN, ZUG1

"Nach dem ich von dem H. den widerlaag des Manifests von Zürich [ Villmerger-
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krieg ] erhalten , ist kein weiterer bericht beigeschlosen worden , welches dan

das werck tardiert hat und ich also nit wüssen mögen wie ich mich darmit zu

•verhalten . Umb die grose müehwalt ist der Standt [ Luzern als Vorort der kath.

Orte ] dem Herren vill obligiert , were aber zu wünschen , das es zu Zyten bes¬

ser erkannt 'wurde als die proben mitbrinngent . Verschinen sambstag [ =12 . Feb¬

ruar ] hete ich über die massen gern gesechen , das die H. Gesandten [ an der

Tagsatzung der V kath . Orte in Luzern ?] das concept heten können verhören

und darüber gebürende Ordnung des truckens halber schaffen . Die Zeit aber ist

gar zu kurtz und hierzu nit proportioniert gewesen . Ein theil der H. [ Gesand¬

ten ] habent sich etwan ein stund Lang darinn ersechen und mir hernach andüten

Lassen , das es gut sein werde daselbe under die pressen zue fürderen . Alhie

hab ich es . . . nit gar weit kommen Lassen . Danacher ich den bescheit erholet,

das die composition nit zu verbessern , es sye aber gegen dem Zürch [ er ] ischen

gar Lang , darüber ich die nothurfft repliciert , bei welchem es verbliben.

Allein hat man 2 Sachen desideriert und mir darvon andeütung gethan . Als . ..

[zum ] erste [ n ] , wyl Zürich in seinem Manifest gar spötlich einbringe , das die

Cappeiler schiacht [ von 1531 ] durch unseren hochmuet verursachet worden , sye

vonnöthen die beschaffenheit darwider einzurucken . Jtem das zum beschluss,

was sich durch die zur Hand gebrachte Bernische Kriegs Cantzley entdeckt,

bonö modo angehenckt und zu faden gezogen werde . Als hab ich mich über dise
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2 Sachen , nach dem der Rhat geendet reflectiert und disen heiligenden uffsatz

[s . weiter unten ] zu papyr bracht , welchen ich hiemit dem H. übermache , sich

darin zu ersechen und mit seiner Correctur daryn zu fahren und wie er es guet-

finden wirdt mir alsbald widerumb durch die Fuespost zükommen zu Lassen , uff

das ich bey H. David Haut [ =H a u t t , Buchdrucker in Luzern ] anordnung schaf¬

fen könne inn müglichster beide mit getruckten exemplarien uffzuzüchen.

Uff des H. gesterige avis so ich umb 11 Uhr in der nacht erhalten , häb ich
4

nach Baden [ an die gemeineidg . Tagsatzung , wo die Friedensverhandlungen ge¬

pflogen wurden ] parte geben . Bedanke mich der überigen participationes . Und

obglych woll ich finde , das ein ersprechung under uns nit wenig frucht schaf¬

fen könte , Ersiehe ich doch diser Zeit kein mitel solches werckstellig zue

machen . Mues also solches , nebent vill mehrerem dem Lieben Got befeilen . Der

gerukwe gnedigst den Herren fürbas gesund . . . zu erhalten . . . .

Zusatz , in dem widerlag einzurucken , alls uff belieben mehrers verstendigem

als ich bin . ^

J.n dem puncten das von der Cappeilerschlacht meldung bschicht , wilte ich set¬

zen , salvo te meliori iudicio ».

Bei disem Anzug aber der Cappeller Schlacht könnent wir uns us . gerächtem

schmertzen nit enthalten anregung zuthun , wie spötlich sye us ihrer vergifft-

und unwahrhafften federen habent fliessen Lassen , das solche Schlacht durch

^unserer Vorderen Hochmuet verursachet worden , da ihnen doch (wen sy das blet-

\lin recht umbkehrent ) vorus woll bewust und us unserem selbiger Zeit erfolg¬

tem gegen äbsagbrieff grundtlich zu erscheinen , das sy ihrersyts durch ihren

verüebten Zwang und trang mit abschlachung der proviant [ =Getreidevorsorgung]

wie auch des fryen Handels , und wandeis und noch mehreren vyndtlichen befesti-

’gungen uns den Krieg und darus erfolgte schiacht zu Cappell abgenötiget , ge¬

stalten der starcke güetige Got , wie bekant , unserer Unschuld beigestanden.

So danne vor dem beschluss [ : ] was aber vür ein grosse begierd und gethrüwer

willen inn beider Orthen Zürich und Bern gemüeteren Lige , sonderlich über

dise erfolgte und emporgehnde ruptur mit uns nach Eidtgnosischem Harkommen

-.einen guet - oder Rechtlichen vergleich zu treffen , habent wir durch die , nach

der vor 4 tagen verloffnen Schlacht bei Villmergen us wunderbarlicher dispo-

sition Gottes zuhanden gebrachte Bemische Kriegs Cantzlei (welche zu Lucem

woll uffbehalten und registriert ist ) inn Cläre erfahmus gebracht , darus sei¬

ner Zeit an das helle sunenliecht zu bringen sein wirt , was vür arge verschlag¬

ne unthrüwe Sachen , meinungen und anschlege sye durcheinanderen wider uns ge-

suecht , anzetlete gestifft und . . . auch schon würcklichen gefüehrt . . . und
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verüebt habent . Hieruf sye der allwüssende Got unser Züge das etc . "

1 ) Auf dem Adress - Schild steht noch : "durch die fuespost bei Tag und Nacht"
sowie "Cito"

2 ) s . AH 61/72 Anm. 2 und AH 61/73 Anm. 2
3 ) In den gedruckten EA wird davon nichts erwähnt . Zug war an dieser Tagsat¬

zung offenbar nicht durch Zurlauben vertreten.
4 ) s . EA VI 1 , 319 (Nr . 176 ) . Auch an dieser Tagsatzung nahm Zurlauben nicht

teil.
5 ) vgl . EA VI 1 , 304 - 305 und 309 . Dieser von Hartmann vorgeschlagene Zusatz

wurde dann tatsächlich in das Manifest eingerückt.

Original , mit Siegel - AH 61 , 143 - 145
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